
Sehr geehrte Damen und Herren,

anhand  der  Erfahrungen  der  vergangenen  Periode  planen  wir,  die  folgenden  Änderungen  in
Verbindung mit der Wärmebehandlung vorzunehmen, um unsere Kunden auf einem höheren Niveau
und flexibler bedienen zu können.

1. In unserem Wochenplan für Wärmebehandlung werden mehrere Technologien gestrichen.
Wir versichern Ihnen, daß die Technologie zum vorhergeplanten Zeitpunkt gestartet wird. Man wird die
Produkte innerhalb von 3-5 Tagen wegliefern können.
Alle  anderen  Wärmebehandlungsverfahren  werden  auf  Grund  individueller  Anträge  und  Angebote
erfolgen.

2. Ab  dem  05.  August  2019  werden  die  nachstehenden  Produkte  unter  10  kg  zur  
Wärmebehandlung nicht mehr angenommen.

Diese Wärmebehandlungen können mit den folgenden Bedingungen durchgeführt werden:

2.1 Die  verschiedenen  Produkte  müssen  nach  Grundstoff,  Wärmebehandlungstechnologie
und Härte klassifiziert werden. 

2.2 Die  Produkte  werden  bei  Abweichungen  bezüglich  Stoffqualität  und
Wärmebehandlungswert als getrennte Artikel betrachtet.  Dementsprechend müssen sie
einzeln die Gewichtsgrenze  von 10 kg erreichen. Darum bitten wir Sie, in jedem Fall zu
überlegen, welche Vorschriften sie beantragen. Darüber hinaus bitten wir Sie darum, die
Produkte zu klassifizieren,  da sie dadurch die Wärmebehandlung auch für sich selbst
wirtschaftlicher machen können.

2.3 Wir  können  die  Produkte  nur  bei  Vorlage  einer  Zeichnung  entgegennehmen,  die  mit
Firmensiegel  versehen  ist.  Das  ist  aus  dem  Grund  erforderlich,  weil  wir  so  die
verschiedenen Produkte als ein Artikel und eine Wärmebehandlung betrachten können.

2.4 Wir  schlagen Ihnen  vor,  die  Anträge  auf  gleiche  Wärmebehandlungen zusammen mit
Ihren Partnerfirmen zu stellen, wenn Ihr Produkt unter der Gewichtsgrenze liegt.

3. Falls Sie ein Meßprotokoll brauchen, leiten Sie bitte diesen Wunsch an unsere Kollegen bei dem
Wareneingang weiter oder füllen Sie das entsprechende Formular aus. 

Für die Erstellung des Meßprotokolls verlangen wir 5.000.- Ft (16.- Euro). 
Unabhängig davon werden die Produkte nach der Wärmebehandlung von unseren Kollegen
kalibriert und geprüft, damit die Qualitätsvorschriften eingehalten werden. 
 

Da sehen Sie ein Beispiel dafür, wie man die kleineren Produkte mit gleicher Stoffqualität und dem
gleichen  Wärmebehandlungsbedarf  gruppieren  und  als  Einzelposten  behandeln  kann.  Bei  dieser
Klassifizierung helfen unsere Kollegen, die für die Warenübernahme verantwortlich sind.

Xy=Bc3 60 HRC 6,3 kg                                   Yx= Bc3 60 HRC 7,2 kg

                                                
      falsch                                       falsch

     Xy+Yx = Bc3 60 HRC 13,5 kg



richtig
Unsere zur Wärmebehandlung eingerichtete Wareneingangsstelle wird bald verlagert. Es wird durch
Hinweisschilder  gezeigt,  wo  sich  die  neue  Warenübernahmestelle  befindet.  Wir  werden  unsere
Kunden auch weiterhin in einer geordneten und anspruchsvollen Umgebung empfangen.
Wir  möchten  uns  bei  Ihnen  für  das  Verständnis  bedanken  und  hoffen  auf  eine  erfolgreiche
Zusammenarbeit in Zukunft.

Geschäftsführung der Borsodi Műhely GmbH


